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Norm

ABGB §1438;

DHG §7 Abs1;

EO §293 Abs3;

GmbHG §25;

IESG §1 Abs2;

Rechtssatz

Das Aufrechnungsverbot gilt nur während des aufrechten Bestandes des Dienstverhältnisses. Da der Masseverwalter

die Aufrechnung erst nach Beendigung des Dienstverhältnisses erklärt hat, stand das zitierte Aufrechnungsverbot der

Aufrechnung nicht entgegen. Gem § 293 Abs 3 EO ist die Aufrechnung gegen den der Exekution entzogenen Teil der

Forderung, abgesehen von den Fällen, wo nach bereits bestehenden Vorschriften Abzüge ohne Beschränkung auf den

der Exekution unterliegenden Teil gestattet sind, nur zulässig zur Einbringung eines Vorschusses, einer im rechtlichen

Zusammenhange stehenden Gegenforderung oder einer Schadenersatzforderung, wenn der Schaden absichtlich

zugefügt wurde. Zwischen den Ansprüchen aus dem Arbeitsverhältnis und der aus der Verletzung der PDichten als

Geschäftsführer der GmbH gem § 25 Abs 3 Z 2 GmbHG resultierenden Schadenersatzforderung besteht ein rechtlicher

Zusammenhang, sodaß auch diese Bestimmung, die im übrigen die Aufrechnung nur für den pfändungsfreien Teil der

arbeitsrechtlichen Ansprüche betreffen würde, die Aufrechnung nicht hindert.
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